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I. Gemeinsame Fertigkeiten und Kenntnisse  

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im 

P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1.–18.
Monat

19.–24.
Monat

1 2 3 4 5

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht
(§ 3 Abs. 1 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbesondere 
Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b)  gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag nennen

c)  Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen
d)  wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen
e)  wesentliche Bestimmungen der für den ausbildenden 

Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

�

�

�

�

�

2 Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetrie-
bes
(§ 3 Abs. 1 Nr. 2)

a)  Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes er-
läutern

b)  Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie Ange-
bot, Beschaffung, Fertigung und Verwaltung erklären

c)  Beziehungen des ausbildenden Betriebes und seiner 
Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, Berufsver-
tretungen und Gewerkschaften nennen

d)  Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der betriebs- 
verfassungs- oder personalvertretungsrechtlichen 
Organe des ausbildenden Betriebes beschreiben

�

�

�

�

3 Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit
(§ 3 Abs. 1 Nr. 3)

a)  Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-
platz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung 
ergreifen

b)  berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften anwenden

c)  Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie erste 
Maßnahmen einleiten

d)  Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes anwen-
den; Verhaltensweisen bei Bränden beschreiben und 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen

�

�

�

�

4 Umweltschutz
(§ 3 Abs. 1 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen im 
beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbesondere
a)  mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbildungs-

betrieb und seinen Beitrag zum Umweltschutz an Bei-
spielen erklären

b)  für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen des 
Umweltschutzes anwenden

c)  Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umweltschonen-
den Energie- und Materialverwendung nutzen

d)  Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer umwelt-
schonenden Entsorgung zuführen

�

�

�

�

5 Umgang mit Informa-
tions- und Kommunika-
tionstechniken
(§ 3 Abs. 1 Nr. 5)

a)  Bedeutung und Nutzungsmöglichkeiten von Informa-
tions- und Kommunikationssystemen unter Einschluss 
des Internets für den Ausbildungsbetrieb erläutern

b)  Arbeitsaufgaben mit Hilfe von Informations- und Kom-
munikationssystemen lösen

c)  Vorschriften zum Datenschutz beachten
d)  Daten pflegen und sichern

3*)

�

�

�

�

*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.

während
der gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im 

P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1.–18.
Monat

19.–24.
Monat

1 2 3 4 5

6 Vorbereiten von Arbeits-
abläufen, Auswerten von 
Informationen, Arbeiten 
im Team
(§ 3 Abs. 1 Nr. 6)

a)  Arbeitsauftrag erfassen und Vorgaben auf Umsetzbar-
keit prüfen

b)  Informationen beschaffen und nutzen, insbesondere 
technische Merkblätter und Gebrauchsanleitungen

c)  Arbeitsschritte unter Berücksichtigung ergonomischer, 
konstruktiver, fertigungstechnischer und wirtschaft-
licher Gesichtspunkte festlegen und vorbereiten

d)  Materialien und Hilfsstoffe ermitteln und zusammen-
stellen

e)  Einsatz von Arbeitsmitteln unter Beachtung der Vor-
schriften planen und Sicherungsmaßnahmen anwenden

4*)

�

�

�

�

�

f)  Zeitaufwand und personelle Unterstützung abschätzen, 
Zeitaufwand dokumentieren

g)  Aufgaben im Team planen und umsetzen, Ergebnisse 
der Zusammenarbeit auswerten

h)  Abstimmungen mit anderen Gewerken und weiteren Be-
teiligten treffen

i)  Gespräche situationsgerecht führen, Sachverhalte dar-
stellen

3*)

�

�

�

�

7 Anfertigen und Anwen-
den von technischen Un-
terlagen, Durchführen 
von Messungen
(§ 3 Abs. 1 Nr. 7)

a)  Skizzen anfertigen und anwenden
b)  Bau- und Werkzeichnungen unter Beachtung von bran-

chentypischen Zeichen lesen und anwenden
c)  technische Unterlagen anwenden, insbesondere Stein-

listen, Materiallisten, Betriebsanleitungen, Hersteller-
angaben, Normen, Sicherheitsregeln und Arbeits-
anweisungen

d)  Messverfahren auswählen, Messgeräte auf Funktion 
prüfen sowie lagern, Messungen durchführen, Ergeb-
nisse protokollieren

3*)

�

�

�

�

e)  Leistungsverzeichnisse anwenden
f)  Aufmaße anfertigen, Leistungen abrechnen

2*)
�

�

8 Einrichten, Sichern und 
Räumen von Arbeits-
plätzen
(§ 3 Abs. 1 Nr. 8)

a)  Arbeitsplatz einrichten, sichern, unterhalten und auf-
lösen, ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigen

b)  Verkehrs- und Transportwege auf ihre Eignung beurtei-
len, Maßnahmen zur Nutzung veranlassen

c)  Leitern und Gerüste auswählen, auf Verwendbarkeit prü-
fen sowie auf- und abbauen

d)  Bereitstellung der Energieversorgung veranlassen, Si-
cherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elektrischem 
Strom ergreifen

e)  Materialien, Geräte und Maschinen am Arbeitsplatz vor 
Witterung und Beschädigungen schützen sowie vor 
Diebstahl sichern und für den Abtransport vorbereiten

f)  persönliche Schutzausrüstung verwenden

6*)

�

�

�

�

�

�

*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im 

P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1.–18.
Monat

19.–24.
Monat

1 2 3 4 5

9 Vorbereiten von Natur-
werksteinarbeiten
(§ 3 Abs. 1 Nr. 9)

a)  Natursteine nach Arten und Eigenschaften unterschei-
den und dem Arbeitsauftrag zuordnen

b)  Rohblöcke, Tranchen und Rohplatten für die Bearbei-
tung auswählen und auf Fehler prüfen

c)  Naturwerksteine material- und maschinengerecht auf- 
und abbänken

d)  Maße übertragen, Schablonen handhaben
e)  Naturwerksteine transportieren und lagern

18

�

�

�

�

�

f)  Werkzeuge, Mess- und Prüfgeräte auswählen und be-
reitstellen

g)  Rohblöcke, Tranchen, Rohplatten und Werkstücke für 
die Bearbeitung am Arbeitsplatz bereitstellen und zwi-
schenlagern

h)  Hilfsstoffe, insbesondere Spachtelmassen, Poliermittel, 
Klebstoffe sowie Reinigungs- und Imprägniermittel aus-
wählen, umweltgerecht lagern, bereitstellen und Entsor-
gung veranlassen

4

�

�

�

10 Handhaben und Warten 
von Werkzeugen, Gerä-
ten, Maschinen und tech-
nischen Einrichtungen
(§ 3 Abs. 1 Nr. 10)

a) Werkzeuge, Geräte, Maschinen und technische Einrich-
tungen auswählen

b)  Handwerkzeuge handhaben und in Stand halten
c)  Hebe- und Transportgeräte auswählen und bedienen
d)  Geräte und Maschinen einrichten und unter Verwen-

dung der Schutzeinrichtungen bedienen, technische 
Einrichtungen anwenden

14

�

�

�

�

e)  Störungen an Geräten, Maschinen und technischen Ein-
richtungen erkennen, Störungsbeseitigung veranlassen

f)  Maschinensteuerungen und Regelungsanlagen einstel-
len und bedienen

g)  Geräte, Maschinen und technische Einrichtungen warten

17

�

�

�

11 Bearbeiten von Natur-
werksteinen
(§ 3 Abs. 1 Nr. 11)

a)  Naturwerksteine manuell bearbeiten, insbesondere Flä-
chen strukturieren

b)  Naturwerksteine mit handgeführten Maschinen bearbei-
ten, insbesondere durch Schleifen, Polieren, Trennen 
und Bohren

c)  Naturwerksteine mit automatischen Maschinen bearbei-
ten

d)  Klebstoffe, Spachtelmassen und Oberflächenschutzmit-
tel verarbeiten, Naturwerksteine reinigen

e)  Natursteinabfälle und andere Stoffe lagern, wiederver-
werten und entsorgen

f)  Gehrungs- und Schrägschnitte mit Maschinen herstellen
g)  Werkstücke kennzeichnen und zwischenlagern

24

�

�

�

�

�

�

�
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen im 

P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1.–18.
Monat

19.–24.
Monat

1 2 3 4 5

12 Durchführen von quali-
tätssichernden Maßnah-
men, Kundenorientierung
(§ 3 Abs. 1 Nr. 12)

a)  Aufgaben und Ziele von qualitätssichernden Maßnah-
men anhand betrieblicher Beispiele erläutern

b)  qualitätssichernde Maßnahmen im eigenen Arbeitsbe-
reich anwenden, dabei zur kontinuierlichen Verbesse-
rung von Arbeitsvorgängen beitragen

c)  Arbeiten kundenorientiert durchführen

2*)

�

�

�

d)  Endkontrolle anhand des Arbeitsauftrages durchführen 
und Arbeitsergebnisse dokumentieren

e)  Ursachen von Qualitätsabweichungen feststellen und 
Fehlerbeseitigung veranlassen

f)  Produkte für den Versand vorbereiten, insbesondere 
kennzeichnen, verpacken und lagern

g)  Kunden beraten, insbesondere Gebrauchs- und Pflege-
anleitungen erläutern

4*)

�

�

�

�

*) Im Zusammenhang mit anderen im Ausbildungsrahmenplan aufgeführten Ausbildungsinhalten zu vermitteln.
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II. Fertigkeiten und Kenntnisse in den Fachrichtungen
A. Fachrichtung Maschinenbearbeitungstechnik

B. Fachrichtung Schleiftechnik

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen

im 3. Ausbildungs-
jahr P

os
iti

on
ve

rm
itt

el
t

1 2 3 4 5

1 maschinentechnische 
Bearbeitung von Natur-
werksteinen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe a)

a) programmierbare Säge- und Fräsmaschinen bedienen, 
insbesondere zur Flächen-, Kanten- und Konturen-
bearbeitung

b)  Flächen durch maschinelle Bearbeitung gestalten

16 �

�

c)  Sonderbearbeitungstechniken durchführen, insbeson-
dere Ausklinkungen, Aussparungen und Bohrungen 
herstellen

12
�

d)  Produktionsdaten erfassen und auswerten
e)  Fehleranalyse an Maschinenbauteilen und Baugruppen 

sowie Steuerungssystemen durchführen und Fehler-
beseitigung veranlassen

f)  Ursachen von Produktionsfehlern feststellen und be-
heben

g)  Maßtoleranzen prüfen

12

�

�

�

�

2 Bearbeitung von Natur-
werksteinen mit hand-
geführten Maschinen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 1 
Buchstabe b)

a)  Werkstücke endbearbeiten, insbesondere durch Kali-
brieren, Fasen und Anarbeiten von Rundungen

6
�

b)  Bauteile montieren sowie verschiedene Verbindungen 
herstellen, insbesondere durch Kleben, Klammern, 
Schienen, Dübeln

6
�

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen

im 3. Ausbildungsjahr P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1 2 3 4 5

1 manuelle Schleif- und 
Bearbeitungstechniken
(§ 3 Abs. 2 Nr. 2 
Buchstabe a)

a) Handschleif- und Poliertechniken bei unterschied-
lichen Gesteinsarten anwenden

14
�

b)  profilierte Werkstücke herstellen 5 �

c)  Schriften, Symbole, Zeichen, Ornamente und figür-
lichen Schmuck schleifen

9
�

d)  Einlegearbeiten ausführen
e)  eingesetzte Flächen herstellen
f)  Ausbesserungen an Werkstücken und Platten durch-

führen, insbesondere durch Kitten, Vierungen einset-
zen und Oberflächenanpassung

g) mehrteilige Werkstücke und Platten zusammenset-
zen, anpassen, nachschleifen und polieren

14

�

�

�

�
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C. Fachrichtung Steinmetztechnik

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen

im 3. Ausbildungsjahr P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1 2 3 4 5

2 maschinelle Schleif-
techniken
(§ 3 Abs. 2 Nr. 2 
Buchstabe b)

a)  Sonderprofile schleifen und polieren
b)  programmierbare Maschinen bedienen, insbesonde-

re zum Schleifen von Flächen, Kanten und Konturen 
sowie Schriften, Symbolen, Zeichen, Ornamenten 
und figürlichem Schmuck

c)  Schleifmittel auswählen und anwenden

5

�

�

�

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen

im 3. Ausbildungsjahr P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1 2 3 4 5

1 Herstellen und Bearbei-
ten von Naturwerkstein-
objekten
(§ 3 Abs. 2 Nr. 3 
Buchstabe a)

a) Naturwerksteinplatten und Naturwerksteinfliesen be-
arbeiten, insbesondere für Beläge und Bekleidungen

b)  Werkstücke maschinell herstellen und bearbeiten, ins-
besondere massive Stufen, Bekleidungen, Abdeckun-
gen, Arbeitsplatten und Naturwerksteinfassadenplat-
ten

c)  Werkstücke zur Werterhaltung von Naturwerksteinob-
jekten herstellen und bearbeiten

d) Grabmale, Grabmalanlagen und Denkmale nach Vor-
gaben und gestalterischen Merkmalen maschinell her-
stellen und bearbeiten

20

�

�

�

�

e) Säulen herstellen
f) gebogene Flächen maschinell herstellen und bearbei-

ten
g) Profile maschinell herstellen und bearbeiten
h) ein- und mehrhäuptige Steine maschinell herstellen 

und bearbeiten
i) Einlegearbeiten, ein- und zurückgesetzte Flächen 

nach Zeichnungsangaben herstellen

12

�

�

�

�

�

k) Arbeiten zur Behebung von Beschädigungen an Na-
turwerksteinfliesen, -platten und -werkstücken ausfüh-
ren

l) Reinigungs- und Oberflächenschutzsysteme für 
Naturobjekte auswählen und Arbeiten durchführen

6 �

�

2 Montage von Naturwerk-
steinfassaden, Natur-
werksteinbelägen  und 
massiven Bauelementen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 3 
Buchstabe b)

a) Montagesituation, Bauteile und Befestigungsmittel 
prüfen

b) Montagepläne prüfen und umsetzen
c) Untergründe beurteilen und vorbereiten, insbeson-

dere Ausgleichsschichten herstellen
d) Messpunkte anlegen, übertragen und Kontrollmes-

sungen durchführen
e) Unterkonstruktionen, Verankerungs-, Verbindungs- 

und Befestigungsmittel auswählen und montieren

�

�

�

�

�
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Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der Ausbilder zusammen mit dem Auszubildenden alle Positionen der Liste
durchgehen. Positionen, die dem Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er – wo es sich um Tätigkeiten han-
delt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der entsprechenden
Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder und Auszubildender durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich ver-
mittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder: .........................................................................................

Auszubildender: .........................................................................................

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Fertigkeiten und Kenntnisse,
die unter Einbeziehung selbstständigen Planens,

Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln sind

Zeitlicher Richtwert
in Wochen

im 3. Ausbildungsjahr P
os

iti
on

ve
rm

itt
el

t

1 2 3 4 5

f) Dämmstoffe vorbereiten und anbringen
g) Montage- und Demontagearbeiten durchführen, ins-

besondere nach technischen Vorschriften und Richt-
linien

h) Fugen anlegen und schließen
i) Fassadenplatten austauschen
k) angrenzende Bauteile und ausgeführte Arbeiten vor 

Beschädigungen schützen
l) bei Arbeitsunfällen Sofortmaßnahmen zur Versorgung 

von verletzten Personen ergreifen, Unfallstellen 
sichern

14

�

�

�

�

�

�
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